
Unser Entstörungsdienst

Unser 24-Stunden Bereitschaftsdienst und unsere Entstörungsannahme sind unter der 

Telefon-Nr. (04561) 5110 -250 (Strom), 5110-350 (Gas/Wasser) und 5110-450 (Abwasser) immer für Sie da.

Unsere Öffnungszeiten Ansprechpartner:

Mo - Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr Kundenservice Tel.: (04561) 5110-150

Fr 8.00 Uhr - 12.00 Uhr Fax: (04561) 5110-155

Wir informieren Sie über die derzeit gültigen Preise für Strom, Gas, Wasser und Abwasser netto sowie einschließlich der 

derzeit gültigen Umsatzsteuer (Strom und Gas 19%, Wasser 7%), gültig ab 01.04.2012

I. Sondertarif für Strom

1. LüttWatt -Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit Das  günstige Angebot der Stadtwerke Neustadt in Holstein

wir beraten Sie gern unter den o.a. Rufnummern

Verbrauch Einheit netto brutto

bis zu 750 kWh wie E-Tarif Grundpreis Jahr 45,00 EUR 53,55 EUR

Arbeitspreis kWh 21,43 Ct 25,50 Ct

>750 - 1.250 kWh Grundpreis Jahr 90,00 EUR 107,10 EUR

Arbeitspreis kWh 15,49 Ct 18,43 Ct

>1.250 - 4.520 kWh Grundpreis Jahr 27,00 EUR 32,13 EUR

Arbeitspreis kWh 20,53 Ct 24,43 Ct

>4.520 - 24.011 kWh Grundpreis Jahr 67,23 EUR 80,00 EUR

Arbeitspreis kWh 19,64 Ct 23,37 Ct

>24.011 kWh Arbeitspreis kWh 19,92 Ct 23,70 Ct

2. Zertifizierter Ökostrom aus 100% Wasserkraft

Unser neues Ökostromangebot für umweltorientierte Kunden

Zum Aufpreis von nur 1,19 Cent pro kWh einschl. der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer können 

Sie jetzt zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Den Zusatzvertrag gibt es zu jedem Stromver-

sorgungstarif oder Stromsondervertrag. Dies gilt auch für Gewerbebetriebe, bei größeren

Mengen über 100.000 kWh bitte extra bei uns anfragen.

II. Tarifpreise für Strom

Einheit netto brutto

1. Einfachtarif (S-Tarif E)

Grundpreis Jahr 45,00 EUR 53,55 EUR

Arbeitspreis für Gesamtstromverbrauch kWh 21,43 Ct 25,50 Ct

2. Zweizeitentarif (S-Tarif Z)

Grundpreis Jahr 50,00 EUR 59,50 EUR

Arbeitspreis für Hochtarif-Verbrauch (HT) kWh 22,03 Ct 26,22 Ct

Arbeitspreis für Niedertarif-Verbrauch (NT) kWh 17,53 Ct 20,86 Ct

Für die Anwendung des Zwei-Zeiten-Preises sind ein Zweitarif-Zähler und ein Schaltgerät erforderlich.

Kennzeichnung der Stromlieferung

Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005, zuletzt geändert 28.07.2011:

Gesamt-Stromlieferung des Unternehmens Zum Vergleich Stromerzeugung in Deuschland 
1)

Anteile der Energieträger Kernkraft: 23%, Kohle: 41%, Anteile der Energieträger Kernkraft: 24%, Kohle: 43%,

Erdgas: 12%, sonstige fossile Energieträger: 3%, Erdgas: 12%, sonstige fossile Energieträger: 3%,

Erneuerbare Energien- gefördert nach EEG 
2)

: 19%, Erneuerbare Energien- gefördert nach EEG 
2)

: 15%,

sonstige Erneuerbare Energien: 2%, sonstige Erneuerbare Energien: 3%,

Damit verbundene Umweltauswirkungen - radioaktiver Damit verbundene Umweltauswirkungen - radioaktiver

Abfall: 0,00070 g/kWh, Co2-Emissionen: 477g/kWh Abfall: 0,00070 g/kWh, Co2-Emissionen: 494g/kWh

Verbleibener Energieträgermix watergreen

Anteile der Energieträger Kernkraft: 24%, Kohle: 41%, sonstige Erneuerbare Energien: 100%

Erdgas: 12%, sonstige fossile Energieträger: 3%, Damit verbundene Umweltauswirkungen - radioaktiver

Erneuerbare Energien- gefördert nach EEG 
2)

: 19%, Abfall: 0,00000 g/kWh, Co2-Emissionen: 0g/kWh

sonstige Erneuerbare Energien: 1%,

Damit verbundene Umweltauswirkungen - radioaktiver

Abfall: 0,00070 g/kWh, Co2-Emissionen: 478g/kWh

1) 
allgemeine Versorgung und private Einspeisung

2)
 z. B. Windkraft, Solar



Begriffsbestimmungen

NT-Verbrauch ("NT" = Niedertarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode während der Schwachlastzeit

bezogene elektrische Arbeit in kWh. Die Schwachlastzeit dauert zusammenhängend 10 Stunden, innerhalb der

Zeit von 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr, in den Kalendermonaten Januar, Februar, März, Oktober, November, Dezember.

In den Kalendermonaten April, Mai, Juni, Juli, August, September dauert die Schwachlastzeit zusammenhängend

11 Stunden, innerhalb der Zeit von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr.

HT-Verbrauch ("HT" = Hochtarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode außerhalb der NT-Zeit bezogene

elektrische Arbeit in kWh.

Wahl der Tarife

Der Kunde hat die Möglichkeit bei der Belieferung mit elektrischer Energie zwischen dem Tarif E und dem Tarif Z

zu wählen. Dabei sind die Beschaffung der erforderlichen Messeinrichtungen und die Einrichtung des

entsprechenden Zählerplatzes beim Kunden zeitlich zu berücksichtigen.

Die bei einem Tarifwechsel anfallenden Aufwendungen, z. B. durch Zählerwechsel, sind vom Kunden

gemäß der Ergänzenden Bestimmungen zur NAV zu tragen.

Beratungsangebot

Die Stadtwerke beraten auf Wunsch des Kunden über die wirtschaftlich vorteilhafte Auswahl der Tarife.

Insbesondere bei größeren Änderungen Ihres Strombedarfes kann die Wahl einer anderen Tarifvariante günstiger sein.

Ihr Ansprechpartner für Sonderverträge ist Frau Rühlicke, Telefon Durchwahl 04561-5110/841.

Wir verleihen kostenlos Meßgeräte, mit denen Sie den Stromverbrauch Ihrer Geräte ermitteln können.

Stromsteuer und Konzzesionsabgabe

Die in Tarif E und Z genannten Arbeitspreise enthalten die gesetzlich festgelegte Stromsteuer (Regelsteuersatz

gem. § 3 Strom StG), die von den Stadtwerken an das Hauptzollamt abgeführt wird. Bei Vorlage eines

Erlaubnisscheins sinken die Preise um die Steuerermäßigung.

Die in Tarif E und Z genannten Arbeitspreise enthalten darüber hinaus die Konzessionsabgabe. Sie beträgt

für den HT-Verbauch 1,32 ct/kWh und für den NT-Verbrauch 0,61 ct/kWH.

III.   Tarifpreis für Gas

Besttarif (G-TK-HH (automatische Einteilung in Stufe 1. / 2. / 3a.oder 3b.))

Einheit netto brutto

1. Kleinverbrauchstarif (bis 2.182 kWh/a)

Fester Meß- bzw. Grundpreis Jahr 12,00 EUR 14,28 EUR

Arbeitspreis kWh 9,05 Ct 10,77 Ct

2.  Grundpreistarif (bis 4.400 kWh/a)

Fester Meß- bzw. Grundpreis Jahr 60,00 EUR 71,40 EUR

Arbeitspreis kWh 6,85 Ct 8,15 Ct

3a) Heizgastarif (bis 63.000 kWh/a)

Fester Meß- bzw. Grundpreis Jahr 126,00 EUR 149,94 EUR

Arbeitspreis kWh 5,35 Ct 6,37 Ct

3b) Durchschnittspreisbegrenzung (ab 63.001 kWh/a)

Arbeitspreis kWh 5,55 Ct 6,60 Ct

IV.  Tarifpreise für Wasser

Fester Meßpreis für Wasserzähler

mit einem Nenndurchfluß von bis zu

Qn 2,5 Jahr 24,60 EUR 26,32 EUR

Qn 6 Jahr 61,80 EUR 66,13 EUR

Qn 10 Jahr 123,00 EUR 131,61 EUR

Qn 15 Jahr 246,00 EUR 263,22 EUR

Qn 40 Jahr 369,00 EUR 394,83 EUR

Qn 60 Jahr 492,00 EUR 526,44 EUR

Arbeitspreis m³ 1,51 EUR 1,62 EUR

V.  Gebühren für die Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebühr A für Schmutzwasserentsorgung m³ 2,75 EUR

Benutzungsgebühr für Niederschlagswasserbeseitigung m² 0,25 EUR

Sparen Sie elektrische Arbeit, Gas und Wasser durch bewußtes Handeln, verbrauchsgünstigere Geräte, Wärmedammung, 

Wasserspartaste pp.. Wir beraten Sie neutral und kostenlos.

Neustadt in Holstein, im Februar 2012


